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I. Wochenmärkte 

1. Die Wochenmärkte in Mössingen finden jeden Freitag auf dem Löwensteinplatz und jeden 

Samstag auf dem Marktplatz in der Stadtmitte statt. 

2. Fällt ein Markttag auf einen Feiertag, so findet der Markt tags zuvor statt. 

3. Der Markt beginnt um 7.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr. 

 

II. Jahrmärkte (Krämermärkte) 

1. In Mössingen (Stadtmitte) werden jährlich drei Jahrmärkte (Krämermärkte) auf der Falltorstraße 

zwischen der Einmündung der Straße "Auf der Lehr" und der Sulzgasse abgehalten, und zwar: 

a) am Dienstag vor dem 25. März, 

 b) am Mittwoch der zweiten Woche im Juni, 

 c) am Dienstag nach Kirchweih im Oktober. 

2. In Mössingen-Öschingen werden jährlich drei Jahrmärkte (Krämermärkte) auf der 

Bolbergstraße ab der Einmündung der Reutlinger Straße in süd-östlicher Richtung nach Bedarf 

abgehalten, und zwar: 

 a) am 1. Mittwoch im März, 

 b) am 1. Mittwoch im Juni, 

 c) am 1. Mittwoch im November. 

3. Der Warenverkauf ist von 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr gestattet. 

 

 


